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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan sowie  
Vorhaben- und Erschließungsplan „Sondergebiet Photovoltaik Weinberg  

Zusammenfassende Erklärung gem. § 10a BauGB 
 

1. Berücksichtigung der Umweltbelange und der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-

beteiligung 

 

Zur Berücksichtigung der Umweltbelange wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umwelteinwirkungen ermittelt wurden. Die Ergebnisse 

wurden in einem Umweltbericht (Teil B der Begründung) beschrieben und bewertet.  

 

Neben der Schaffung von Ausgleichsflächen erfolgt die Berücksichtigung der Belange des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege und der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durch 

folgende festgesetzte Maßnahmen: 

- Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland im Bereich des Sondergebietes (Schafbe-
weidung, alt. Mahd mit spätem ersten Schnittzeitpunkt zum Aussamen von Kräutern und 
zum Schutz von Bodenbrütern) 

- Verwendung von standortgemäßem, autochthonem Saatgut 

- Beschränkung der max. Höhe baulicher Anlagen 

- geringe Bodeninanspruchnahme durch Verankerung der Module durch Ramm- oder 
Schraubfundamente 

- Zufahrt und interne Erschließungswege ausschließlich in unbefestigter und begrünter 
Weise 

- fachgerechter Umgang mit Boden gemäß den bodenschutzgesetzlichen Vorgaben 

- Verwendung kleintierdurchlässiger Zäune zwischen PV-Anlagen und Ausgleichsflächen  

- Versickerung des (über die Module) anfallenden Niederschlagswassers vor Ort 

- Reinigung der PV-Module unter Ausschluss von grundwasserschädigenden Chemikalien 

- Standortwahl: Ackerfläche ohne wertgebende Vegetationsstruktur 

 

 

2. Gründe für die Wahl des Plans nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 

anderweitigen Planungsmöglichkeiten: 

 

Die Planung erfolgt auf Antrag eines Vorhabensträgers, der das Nutzungsrecht des Flurstücks 

für die beabsichtigte Betriebsdauer des Solarparks hat. Das Plangebiet befindet sich innerhalb 

der Flächenkulisse der im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2021 verankerten „landwirt-

schaftlich benachteiligten Gebiete“. Darin sind PV-Freiflächenanlagen mit einer Nennleistung 

über 750 kWp und bis maximal 20 MWp auf Acker- und Grünlandflächen in diesen Gebieten för-

derfähig, sofern die Bundesländer eine entsprechende Rechtsverordnung dazu erlassen. Bay-

ern hat dies mit der "Verordnung über Gebote für Freiflächenanlagen" getan und unterstützt so-

mit den Ausbau bayerischer PV-Freiflächenanlagen.  

 
Die Planung entspricht hinsichtlich der Erneuerbaren Energien den Zielen des LEP und des Re-
gionalplanes (Vorbelastung, Bündelung Infrastruktur). 
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Die Gemeinde hat im Rahmen des Kommunalen Leitfadens für die Zulassung von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen das Gemeindegebiet auf die Eignung als PV-Standort untersucht. Das Plan-
gebiet liegt innerhalb des als geeignet eingestuften Bereichs. Für weitere geeignete Standorte 
laufen derzeit ebenfalls Genehmigungsverfahren. 
 
Da die Ziele des Klimaschutzes aufgrund des spürbaren Klimawandels immer mehr an Bedeu-

tung gewinnen, möchte die Gemeinde hierzu, auch in Verantwortung gegenüber heutigen und 

zukünftigen Generationen, ihren Beitrag leisten. Die vorliegenden Flächen stehen für die Pla-

nung einer PV-Anlage unmittelbar zur Verfügung. Sie sind aufgrund der Lage neben Infrastruk-

tureinrichtungen geeignet, weswegen die Planung am vorliegenden Standort aufgrund dessen 

Eignung weiterverfolgt werden soll. 

 


